
 

Unsere Range 
Regeln: 

 
Diese Regeln beziehen sich auf den schwarz umrandeten Bereich der 
Driving Range und alle Übungsanlagen, die im Plan gekennzeichnet 
sind! 

 
• Den Anordnungen des Personals und den Hinweisschildern auf dem 

Übungsgelände ist unbedingt Folge zu leisten; Absperrungen von 
Flächen und Wegen sind zu beachten. Das Betreten der 
Zielflächen/Innenflächen ist außerhalb der markierten Flächen (Putting-
Greens, Bunker) aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt. 
Unterricht darf nur von Golflehrern erteilt werden. 
 

• Sie Betreten das Übungsgelände auf eigene Gefahr!  
 

• Es sind an den verschiedenen Abschlagflächen und Ateliers nur die 
maximalen Schlägergrößen – wie angegeben – zu verwenden. Kleinere 
(kürzere) Schläger sind erlaubt. 
 

• Bereits gespielte Bälle dürfen nicht wieder eingesammelt werden. Dies 
obliegt ausschließlich dem Driving Range Personal, bzw. den 
Greenkeepern! 
 

• Jegliche Mitnahme von Rangebällen aus der Schwarz gekennzeichneten 
Übungsgelände-Zone hinaus ist Diebstahl und wird entsprechend 
geahndet und ggfs. im Wiederholungsfall zur Anzeige gebracht. 
 

• Achten Sie darauf, dass Sie beim Abschlagen niemals andere Golfspieler 
gefährden!  
 

• Wenn Sie aus den gelben Ateliers oder aus/vor dem Boxenbereich mit 
Drivern spielen, dann vergewissern Sie sich bitte, dass sich im südlichen 
Bereich (Chip und Pitchbereich des Übungsgeländes) keine Spieler 
befinden, die Sie durch die Länge Ihrer Schläge gefährden könnten. 
 

• Halten Sie sich an die Golf-Etikette und vermeiden Sie Lärm oder 
Tätigkeiten, die andere Golfspieler stören. 
 

• Bringen Sie bitte leere Ballkörbe zu den Ballautomaten zurück. 
 

• Die Nutzung der Abschlagboxen/-Bereiche mit 2 oder mehr Personen ist 
aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt. Ausgenommen hiervon 
ist der Golfunterricht durch die Pros. 
 



 

 
 
 

 
 

• Außerhalb der Saison – von ca. November bis Mitte März ist 
ausschließlich von den Kunstrasenmatten abzuschlagen. 
 

• Bitte harken Sie die Bunker nach der Benutzung. 
 

• Für in Verlust geratene Ball-Karten kann keine Haftung übernommen 
werden. 
 

• Schäden an der Anlage oder den Einrichtungen sind sofort zu melden. 
 

• Bei einem Verstoß gegen die vorstehenden Regeln behält sich der 
Betreiber der Anlage vor, die weitere Nutzung generell zu untersagen. 
 

• Der Betreiber der Anlage haftet nur dann, wenn ihm schuldhaftes 
Verhalten zur Last gelegt und nachgewiesen werden kann. 
 
 
 
 

• Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Spieler verursacht werden. 
 

• Der Betreiber der Anlage haftet für Schäden, die infolge der Nutzung der 
Anlage entstehen, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Weitere 
Informationen zum Versicherungsschutz unter: golf de, service, 
Golfspielerversicherungen. 

 
Golfsport Willich  
GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


